
Algemeine Geschäftsbedingungen

Stand 2007

1: Allgemeines

Sämtliche Geschäftsbeziehungen zwischen der IT Neue Medien (sunrecord.de) im folgendem
sunrecord genannt und ihren Geschäftsbereichen, liegen folgenden Bedingungen zugrunde.
Das gilt auch, wenn nicht auf die Geschäftsbedingungen Bezug genommen wird. 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind dem Käufer/ Auftraggeber zur Kenntnis genommen
Abweichende Bedingungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

2. Angebote:

Alle Angebote von sunrecord sind unverbindlich hinsichtlich ihrer Preis und Liefertermine.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Für Angebote und daraus resultierende Aufträge gelten
Ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Preisliste, die einen integralen
Bestandteil bildet.

3. Lieferungenbedingungen:

Ein Auftrag erhält gültigkeit per Fax, E-mail oder Post. Die Gültigkeit etwaiger Allgemeiner
Geschäftsbedingungen des Auftragsgebers oder sonstige Interessenten ist, soweit sie mit den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht übereinstimmt, ausdrücklich ausgeschloßen. Der
Versand/Leistung erfolgt unfrei nach bestem Ermessen von IT Neue Medien (sunrecord), ohne
Gewähr für billigste Verfrachtung bei Datenträgern (Tonträgern). Die Lieferung erfolgt auf eigene
Gefahr des Käufers. Rücklieferungen ohne verschulden von IT Neue Medien werden mit 20% des
Auftragswertes berechnet.

4. Lieferzeit:

Es gilt nur die schriftlich bestätigte Lieferzeit. IT Neue Medien ist nach Möglichkeit bemüht diese
einzuhalten. Durch die von IT Neue Medien zu vertretene Ursachen oder durch höhere Gewalt kann
sich die Lieferzeit/Leistung verlängern oder die erfüllung ihrer Pflichten unmöglich werden. Der
höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrungen, Kriegsereignisse oder sonstige von IT Neue Medien
nicht zu verantwortende Betriebstörungen gleich. In diesem Fall, behält sich IT Neue Medien ein
Rücktrittsrecht vor. Dem Käufer stehen in diesem Fall keine Schadensersatzansprüche zu.
Teillieferungen sind zulässig.

5. Datenanlieferung

Der Auftraggeber ist verantwortlich für die vollständige Anlieferung einwandfreier, geeigneter Briefing
Unterlagen sowie alle nennenswerten Informationen vor Produktionsbeginn zu senden. Etwaige
Abweichungen sind mit IT Neue Medien / sunrecord.de unverzüglich schriftlich oder per E-Mail
abzustimmen. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Vorlagen fordert IT Neue Medien /
sunrecord Ersatz an.

Das Vorstehende gilt sinngemäß auch für die vom Auftraggeber genannten Online-Adressen und
technischen Informationen, auf die die Information verweisen soll. Bei nicht ordnungsgemäßigerer,
insbesondere verspätete Anlieferung oder nachträglicher Änderung, wird keine Gewähr für die
vereinbarten Produktionsinhalte/ Leistungen übernommen. Die Pflicht von IT Neue Medien/
sunrecord zur Aufbewahrung dieser Informationen endet 12 Monate nach der letztmaligen
Verbreitung des Produktionsergebnisses.

6. Zahlungen



Soweit nichts anderes Vereinbart worden ist, sind Zahlungen sofort fällig. Es werden 2% Skonto
gewährt, insofern der Rechnungsbetrag spätestens 14 Tage nach Rechnungstellung bei IT Neue
Medien / surecord und keine älteren Rechnungen fällig sind. Auf die Nettopreise wird die
Mehrwertsteuer aufgeschlagen. Ein Inkasso Unternehmen kann von IT Neue Medien beaftragt
werden. Dieses Inkasso Unternehmen wird dem Kunden mit der Rechnungslegung mitgeteilt.

7. Zahlungsverzug

Gegenüber Kaufleuten werden bei Zahlungsverzug oder Stundung Zinsen in Höhe von 1 Prozent pro
angefangenen Monat berechnet. Darüber hinaus hat der Auftraggeber alle anfallenden
außergerichtlichen und gerichtlichen Kosten zu tragen, die im Zusammenhang mit der Einforderung
der Zahlung stehen. IT Neue Medien kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausfürung des laufenden
Auftrags bis zur Zahlung zurückstellen bis die restliche Produktions/Leistung Vorauszahlung
verlangen. Begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers berechtigen IT Neue
Medien, auch während der Laufzeit des Vertrages, das erscheinen weiterer
Produktionsergebnisse/Leistungen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel
von der Vorauszahlungen des Betrages und von dem Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge
abhängig zu machen.

8. Eigentumsvorbehalt

IT Neue Medien behält sich das Eigentum an sämtlichen gelieferten Waren bis zur vollständigen
Bezahlung ihrer gesamten Forderungen aus der Geschäftsbeziehung vor. Dies gilt auch dann, wenn
der Kaufpreis für bestimmte vom Käufer bezeichnete Warenlieferung/ Leistungen bezahlt ist.
Infolgedessen sind bis zur Erfüllung sämtlicher von IT Neue Medien gegenüber dem Käufer
zustehende Ansprüche Verpfändungen oder Abtretung von Forderungen seitens des käufers ,
insbesondere an Finanzinstitute, ohne schriftliche Zustimmung von IT Neue Medien unzulässig. Bei
laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für die Saldoforderung von IT
Neue Medien. IT Neue Medien/ sunrecord ist berechtigt, bei Zahlungsverzug oder
Zahlungsschwierigkeiten des Käufers die sofortige Herausgabe zu verlangen.

9. Kündigungsschutz

Dem Kunden stehet es frei ohne Angaben von Gründen jeder Zeit auch während der laufenden
Produktion den Auftrag ohne Einhaltung von Fristen zu kündigen. Alle bis zum Kündigungszeitpunkt
entstandenen Kosten werden dem Kunden in Rechnung gestellt und sind sofort fällig. 

10. Garantie

Auf alle von IT Neue Medien gelieferten Waren/Leistungen erhält der Käufer einen Garatieanspruch
von 2 Jahren. Dies gilt nicht bei Mängeln, die auf unsachgemäße Behandlung durch den Käufer
zurückzuführen sind, oder Mängel, die nicht von IT Neue Medien zu vertreten sind. Diese Garantie
beschränkt sich auf die gelieferte/gefertigte Hardware (CD ,DVD, Datenträger ect.) nicht aber auf
den produzierten Inhalt (Musik, Audio/Viedeofiles)

11. Mängelrügen

Bei beiderseitigen Handelsgeschäften hat der Auftraggeber das Audio-Produkt unverzüglich nach
erhalt zu prüfen und etwaige Mängel unverzüglich zu rügen. Die Mängelrüge hat schriflich mit
Fehlerbeschreibung innerhalb von 10 Werktagen zu erfolgen. Der Käufer ist nachweispflichtig.

12. Haftung, Schadensersatz

Eine Haftung von IT Neue Medien sowie seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen auf



Schadensersatz, insbesondere wegen Verzugs, Nichterfüllung, Schlechterfüllung oder unerlaubter
Handlung besteht nur bei der Verletzung von Kardinalpflichten, auf denen Erfüllung der Auftraggeber
in besonderen Maße vertrauen darf. Der Haftungsschluß gilt nicht für die Fälle des Vorsatzes und
der groben Farlässigkeiten oder für eine Haftung wegen zugesicherter Eigenschaften. Soweit
Kardinalpflichten in dem vorgenannten Sinne fahrläßig verletzt werden, haftet IT Neue Medien
höchstens bis zur Höhe des Preises des Produktes. Die Haftung beschränkt sich ausschließlich
auf die Audio-Produktion die IT Neue Medien herstellt, nicht auf Software oder Hardware-Produkte
deren Inhalt IT Neue Medien mit seinen Audiofiles füllt tT Neue Medien haftet nicht für entgangenem
Gewinn.

13. Export

Bei Export von Produkten von IT Neue Medien sind die jeweils gültigen Exportbestimmungen zu
beachten. Der Käufer hat beim Einsatz eines von IT Neue Medien gelieferten Produktes außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland die Bestimmungen und Gesetze des Landes zu beachten. Er
haftet nicht für Folgen, die aus rechtswidrigem oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

14. Preisliste

Eine Änderung der Tarife bleibt vorbehalten. Es gilt die im Zeitpunkt der Auftragserteilung im Internet
veröffentlichte Preisliste. Für von IT Neue Medien bestätigte Aufträge sind Preisenderung allerdings
nur wirksam, wenn sie von IT Neue Medien mindestens einen Monat vorher im Internet veröffentlicht
und dem Auftraggeber mitgeteilt worden sind. Im Falle einer Preiserhöhung steht dem Auftraggeber
ein Rücktitsrecht zu. Das Rücktritsrecht muss inerhalb von fünf Werktagen nach erhalt der
Mitteilung über die Preiserhöhung ausgeübt werden Nachlässe bestimmen sich nach der jeweiligen
gültigen Preisliste.

15. Rechte, GEMA. und GVL

Alle von  IT Neue Medien erstellten Audio-Video-Produkte fallen unter das Leistungs- und
Urheberschutzgesetz. Die erfüllten Dienstleistungen werden durch die jährliche Ausschüttung der
GVL (Gesellschaft für Leitungsschutz) abgegolten. Der Kunde ist verpflichtet eine Veröffentlichung
einer in Auftrag gegebenen Audioproduktion auf audiovisuellen Tonträgern (CD, DVD, Video etc.) IT
Neue Medien mitzuteilen, damit dieser die Dienstleister darüber informieren kann. Zusätzliche
Kosten entstehen dem Kunden dadurch nicht. 

Alle im Auftrag erstelleten Kompositionen von  IT Neue Medien sind GEMA-pflichtig und werden vom
jeweiligen Urheber bzw. von  IT Neue Medien bei der GEMA angemeldet. Die Urheberschutzrechte
verbleiben beim Urheber. Der Kunde verpflichtet sich bei einer Veröffentlichung /Aufführung in der
Öffentlichkeit,im Internet, in Rundfunk- und TV-Sendungen, Verbreitung audiovisueller Ton- und
Datenträger national als auch international ) von  IT Neue Medien und seinen unabhängigen
Urhebern komponierten Werke zur Anmeldung bei der Gema (30 12 40, D- 10722 Berlin, Telefon
030/213 45-00, Fax- 950). auf eigene Rechnung und Gefahr. Der Kunde erhält von  IT Neue Medien
das Nutzungs- und Vervielfältigungsrecht um seine Produkte in der Öffentlichkeit zu vertreiben und
verpflichtet sich  IT Neue Medien/ sunrecord.de in schriftlicher Form darüber in Kenntnis zu setzen.

GEMA-Werke von Fremdurheber, die zur Musikalischen Bearbeitung an IT Neue Medien/
sunrecord.de in Auftrag gegeben werden, müssen vom Urheber der Gema als Bearbeitung gemeldet
werden. Name und Mitgliedsnummer des Arrangeurs/Bearbeiters werden der GEMA als
Bearbeitungen gemeldet werden. GEMA-freie Werke sind von diesem Punkt ausgenommen. Der
Kunde ist bei Auftragsvergabe eines zu Bearbeitung urheberrechtlich geschützten Werkes
verpflichtet IT Neue Medien/ sunrecord.de Anzugeben, ob es sich um ein GEMA-pflichtiges oder
freies Werk handelt, entsprechend sind Preisänderungen möglich. 



Exklusive Freigaben von Musik-Titeln von  IT Neue Medien/ sunrecord.de sowie Bearbeitung durch
Dritte, bedürfen einer erweiterten vertraglichen Vereinbarung in Schriftlicher Form. Titel von  IT Neue
Medien können vom Kunden erworben werden und stehen dem Käufer dann ausschließlich zur
Verfügung, wobei auch hier das Urheber- Recht bei den jeweiligen Urheber verbleibt. 

!5. Schlußbestimmung

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftbedingungen berührt nicht
die Gültigkeit der übrigen. Es gilt die Rechtsnorm der Bundesrepublik Deutschland. Ansprüche aus
Verträgen sind gegenüber IT Neue Medien/ sunrecord.de spätestens innerhalb von sechs Monaten
nach Entstehung geltend zu machen. Situ, Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin. Dies gilt auch
für Scheck und Wechselklagen, soweit es das Gesetz nicht anders vorsieht.

Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei
öffentlich-rechtlichen Sendevermögen ist bei Klagen Gerichtsstand und Sitz von IT Neue Medien/
sunrecord.de. Soweit Ansprüche von IT Neue Medien/ sunrecord.de nicht im Mahnverfahren geltend
gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei nicht Kaufleuten nach deren Wohnsitz.

Ist der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im
Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt und hat nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist Gerichtsstand der Sitz
von IT Neue Medien/ sunrecord.de vereinbart.

IT Neue Medien - sunrecord.de

Finowstraße 12, D-12045 Berlin

Telefon 030 62 72 92 95


